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A. Einleitung

In den Berichtszeitraum fällt zunächst das 
Inkrafttreten von vier Umweltgesetzen, 
die bereits Mitte letzten Jahres verkündet 
worden waren. So wurden am 1.3.2010 das 
Gesetz zur Regelung des Schutzes nichtio-
nisierender Strahlung (NiSG), das Gesetz 
zur Bereinigung des Bundesrechts im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit (RGU), das Gesetz zur Neuregelung des 
Rechts des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege (BNatSchG) und das Gesetz 
zur Neuregelung des Wasserrechts (WHG) 
vollständig wirksam. Alle vier Gesetze ent-
standen im Zuge der Abschaffung der Rah-
mengesetzgebungskompetenz durch die 
Föderalismusreform im September 20061 
und als Reaktion auf das Scheitern des Um-
weltgesetzbuches (UGB) im vergangenen 
Frühjahr.2 Die inhaltlichen Neuerungen 
wurden in vorangegangenen Berichten be-
reits ausführlich dargestellt.3

Die Länder, die insbesondere in den Be-
reichen Naturschutz- und Wasserrecht 
ebenfalls zu einer Novellierung und Har-
monisierung ihrer jeweiligen landesrechtli-
chen Regelungen aufgerufen waren, haben 
von dieser Möglichkeit teilweise Gebrauch 
gemacht. In einigen Ländern befanden sich 
entsprechende Gesetzgebungsvorhaben 
zum Redaktionsschluss noch im Entwurfs-
stadium.4 Demgegenüber haben z.B. Nie-
dersachsen5 und Nordrhein-Westfalen6 so-
wohl ihre Landesnaturschutz- als auch ihre 
Landeswassergesetze umfassend novelliert 
und dabei auch die Kompetenz zur Abwei-
chung von bundesrechtlichen Regelungen, 
die nicht dem so genannten »abweichungs-
festen Kernbestand« zuzuordnen sind, in 
Anspruch genommen. In Schleswig-Hol-
stein7 und Mecklenburg-Vorpommern8 
wurden neue naturschutzrechtliche Rege-
lungen verkündet, und auch Bayern9 hat 
sein Landesrecht – wenn auch weitgehend 
ohne Veränderungen – neu gefasst. In den 
übrigen Ländern gelten mangels novel-
lierter Landesgesetze die nunmehr in Kraft 
getretenen Bundesregelungen als »Vollre-
gelungen«. Das bestehende Landesrecht 
verliert insoweit seine Gültigkeit, als es die-
sen Vollregelungen widerspricht.

In Kraft getreten ist am 22.3.2010 zudem 
die novellierte Kleinfeuerungsanlagenver-
ordnung (1. BImSchV); die Novelle wurde 
im vorangegangenen Bericht dargestellt. 
Außerdem wurde im Berichtszeitraum eine 
Formulierungshilfe für den Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes beschlossen.10 Über die 
im Zuge dieser Novellierung geplanten Än-
derungen, die hauptsächlich die Vergütung 
für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie (»Fotovoltaikan-
lagen«) betreffen, wurde ebenfalls bereits 
berichtet.11 Die Formulierungshilfe soll 
von den Regierungsfraktionen in das parla-
mentarische Gesetzgebungsverfahren ein-
gebracht werden. 

Aus dem aktuellen tagespolitischen Ge-
schehen ist zudem die Aufhebung des Mora-
toriums zur Erkundung des Salzstocks Gor-
leben als Endlager für wärmeentwickelnde 
radioaktive Abfälle von Interesse.12

Ausführlich berichtet wird nachfolgend 
über zwei Vorhaben, welche die Umsetzung 
der EU-Dienstleistungsrichtlinie13 auf dem 
Gebiet des Umweltrechts zum Gegenstand 
haben (B). Darüber hinaus wurde ein Ar-
beitsentwurf eines Gesetzes zur Neuord-
nung des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
rechts vorgelegt (C) sowie der Leitfaden zur 
Strategischen Umweltprüfung (SUP) aktua-
lisiert (D). Weitere Gesetze, Verordnungen 
und Programme werden überblicksartig 
dargestellt (E).

B. Umsetzung der EU-Dienstleistungs-
richtlinie

Am 24.2.2010 wurde vom Bundeskabinett 
der Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Dienstleistungsrichtlinie auf dem Ge-
biet des Umweltrechts sowie zur Änderung 
umweltrechtlicher Vorschriften beschlos-
sen. Betroffen ist das gesamte »dienstleis-
tungsrelevante« Recht, namentlich das 
Abwasserabgabengesetz (AbwAG), das 
Batteriegesetz (BattG), das Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (BImSchG), das Chemi-
kaliengesetz (ChemG), das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG), das Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz, das Gesetz zum 
Schutz vor nichtionisierender Strahlung 
bei der Anwendung am Menschen (NiSG), 

das Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz 
(KrW-/AbfG), das Treibhausgas-Emissi-
onshandelsgesetz (TEHG), das Umweltau-
ditgesetz, das Gesetz über die Umweltver-
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 11 Vgl. ZUR 2010, 165. Die geplanten Änderungen 
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G E S E T Z G E B U N G  | 



ZUR 5/2010  | 275

träglichkeitsprüfung (UVPG) sowie das 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

Die Richtlinie 2006/123/EG enthält insbe-
sondere in ihren Artikeln 16, 8 und 13 Vor-
gaben, die eine Anpassung des nationalen 
Rechts erforderlich machten. So erfordert 
Art. 16 der Dienstleistungsrichtlinie die dis-
kriminierungsfreie Gewährleistung auslän-
discher Dienstleistungserbringung. In Um-
setzung dieser Vorgabe enthält der Entwurf 
u.a. die Klarstellung, dass die Bekanntgabe, 
Bestimmung oder Anerkennung von Sach-
verständigen und sachverständigen Stel-
len grundsätzlich bundesweit gelten. Aus 
dieser bundesweiten Geltung ergeben sich 
Erleichterungen für inländische Sachver-
ständige und Sachverständige aus anderen 
EU-Staaten, da nicht mehr für jedes Bun-
desland einzeln eine Bekanntgabe einzuho-
len ist. Außerdem sollen, wie von Art. 8 der 
Richtlinie vorgegeben, nunmehr Bekannt-
gabe-, Bestimmungs- oder Anerkennungs-
verfahren künftig auf elektronischem Wege  
und über einen »Einheitlichen Ansprech-
partner« abgewickelt werden können. Dazu 
sind in den Bundesländern einheitliche 
Stellen einzurichten. Art. 13 der Dienstleis-
tungsrichtlinie schreibt die Festlegung von 
Bearbeitungsfristen vor und gewährt eine 
Genehmigungsfiktion bei Nichteinhaltung 
dieser Fristen, von der nur aus zwingenden 
Gründen des Allgemeininteresses Ausnah-
men gemacht werden dürfen (Art. 13 Abs. 3 
und 4).

Der Gesetzesentwurf enthält v.a. Vor-
gaben, die sich mit dem Ausnahmetatbe-
stand befassen und trifft die Regelung, dass 
Genehmigungsfiktionen dann nicht in 
Betracht kommen, wenn dem Staat beson-
dere Überwachungs- und Garantiefunk-
tionen hinsichtlich der Einhaltung um-
weltrechtlicher Vorschriften zukommen. 
Demzufolge werden insbesondere keine 
Genehmigungsfiktionen im Bereich der 
Sachverständigenkontrolle der Einhaltung 
von Immissions- oder Emissionsgrenzwer-
ten – etwa im Rahmen der Erteilung einer 
Anlagengenehmigung nach BImSchG – ge-
währt. Eine Genehmigungsfiktion soll sich 
indes im Bereich der Transportgenehmi-
gung im Abfallrecht finden.

Zusätzlich wurde eine Verordnung 
der Bundesregierung zur Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie auf dem Gebiet 
des Umweltrechts sowie zur Änderung um-
weltrechtlicher Vorschriften erlassen.14 
Diese trifft dem Gesetzesentwurf vergleich-
bare Regelungen im Verordnungsrecht. 
Von den Änderungen sind u.a. die Altfahr-
zeugverordnung, die Deponieverordnung, 
die Gewerbeabfallverordnung, die Rohr-
fernleitungsverordnung sowie die Verpa-
ckungsverordnung betroffen.

C. Neuordnung des Abfallrechts

Der vom BMU Ende Februar vorgelegte, bis-
lang noch nicht unter den Bundesministeri-
en abgestimmte Entwurf eines Gesetzes zur 
Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes dient in erster Linie der Um-
setzung der neuen EU-Abfallrahmenrichtli-
nie aus dem Jahre 2008 (AbfRRL),15 die bis 
zum 12.12.2010 erfolgt sein muss. Der (Ar-
tikel-)Gesetzesentwurf sieht hauptsächlich 
weitreichende Änderungen des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes vor (Artikel 
1). Er enthält überdies aber auch Vorgaben 
zur Anpassung und Änderung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Artikel 2) sowie 
weitere notwendige Folgeänderungen.

Erklärtes Ziel ist es, bewährte Strukturen 
und Elemente des bestehenden nationa-
len Abfallrechts zu erhalten und die neuen 
Vorgaben der AbfRRL möglichst »1:1« zu 
übernehmen.16 Zudem sollen die beste-
henden Vorschriften modernisiert werden. 
Auch der Titel des neuen Abfallgesetzes soll 
angepasst werden: »Gesetz zur Förderung 
der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von 
Abfällen« – kurz: »Kreislaufwirtschaftsge-
setz (KrWG)«. Weitere Änderungen haben 
vor allem Begrifflichkeiten zum Inhalt. So 
werden insbesondere die Begriffe des »Ab-
falls«, der »Nebenprodukte«, des »Endes 
der Abfalleigenschaft« sowie diejenigen 
der »Verwertung« und »Beseitigung« den 
europarechtlichen Vorgaben angepasst 
(§ 3 KrWG-E). Daneben soll laut § 6 Abs. 1 
KrWG-E nunmehr die fünfstufige Abfall-
hierarchie der AbfRRL (»Vermeidung« 
– »Vorbereitung zur Wiederverwertung« 
– »Recycling« – »sonstige, d.h. auch energe-
tische Verwertung und Bergversatz« – »Be-
seitigung«) übernommen und die bisherige 
dreistufige des KrW-AbfG (»Vermeidung« 
– »Verwertung« – »Beseitigung«) insoweit 
ersetzt werden. Eine weitere Neuerung  
betrifft die nach der AbfRRL zu erstellen-
den »Abfallvermeidungsprogramme«. § 32 
KrWG-E sieht insofern die Verpflichtung 
von Bund und Ländern zur Formulierung 
von Abfallvermeidungszielen (Abs. 2 Nr. 1), 
zur Zusammenstellung bestehender Maß-
nahmen zur Abfallvermeidung sowie deren 
Bewertung (Abs. 2 Nr. 2) und zur Konzepti-
onierung neuer Maßnahmen (Abs. 2 Nr. 3) 
vor. Die Abfallvermeidungsprogramme 
müssen den Vorgaben der Richtlinie ent-
sprechend erstmalig bis zum 12.12.2013 
erstellt und im Folgezeitraum alle sechs 
Jahre einer Auswertung und ggf. einer Fort-
schreibung unterzogen werden (§ 32 Abs. 4 
KrWG-E). 

Im Hinblick auf eine zu erreichende Ver-
besserung der Ressourceneffizienz, bzw. 
eine Verstärkung des Recyclings geht der 

Gesetzesentwurf teilweise über die europa-
rechtlich geforderten (Mindest-)Vorgaben 
hinaus. So soll gem. § 13 Abs. 2 KrWG-E bis 
zum Jahre 2020 für Siedlungsabfälle eine 
Recyclingquote von 65 % erreicht werden, 
die AbfRRL verpflichtet hier nur zur Ein-
haltung einer Quote von 50 %. Auch im 
Bereich des Bauschutt- und Abbruchrecy-
clings steckt der Entwurf weitergehende 
Ziele: Die stoffliche Verwertungsquote soll 
hier 80 % (anstelle der gemeinschaftsrecht-
lich gebotenen 70 %) betragen (§ 13 Abs. 3 
KrWG-E). Zudem ist laut § 11 Abs. 1 KrWG-
E die bundesweit verpflichtende Einfüh-
rung der getrennten Sammlung von Bioab-
fällen (definiert als »biologisch abbaubare 
Garten- und Parkabfälle, Nahrungs- und 
Küchenabfälle aus Haushalten, aus dem 
Gaststätten- und Cateringgewerbe und aus 
dem Einzelhandel sowie vergleichbare Ab-
fälle aus Nahrungsmittelverarbeitungsbe-
trieben«, § 3 Abs. 7 KrWG-E) bis spätestens 
1.1.2015 vorgesehen.

Von der Novellierung unberührt bleibt 
indes die Aufteilung der Entsorgungsver-
antwortung zwischen Privaten und öffent-
licher Hand. Hier soll vielmehr die beste-
hende »duale« Entsorgungsverantwortung 
beibehalten werden. Der Gesetzesentwurf 
sieht allerdings die Präzisierung kommuna-
ler Überlassenspflichten für Haushaltsabfäl-
le vor: So werden in § 16 KrWG-E insbeson-
dere die Zulässigkeitsvoraussetzungen der 
gewerblichen Sammlung von Haushaltsab-
fällen zur Verwertung näher ausgestaltet. 
Danach besteht im Grundsatz nach wie 
vor keine Überlassenspflicht privater Haus-
halte für Abfälle, die durch gewerbliche 
Sammlung einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung zugeführt werden 
(§ 16 Abs. 3 Nr. 4 KrWG-E). Eine Ausnahme 
gilt indes (wie im bisherigen Recht) dann, 
wenn dieser Sammlung »überwiegende 
öffentliche Interessen entgegenstehen«. 
In § 16 Abs. 4 KrWG-E wird nunmehr der 
Begriff der einer gewerblichen Sammlung 
entgegenstehenden überwiegenden öf-
fentlichen Interessen erstmals umfassend 
erläutert. Ein Entgegenstehen ist danach 
insbesondere dann anzunehmen, wenn 
»die Sammlung in ihrer konkreten Ausge-
staltung die Funktionsfähigkeit des öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgers (…) 
beeinträchtigt«. Eine Beeinträchtigung 
der Funktionsfähigkeit ist weiter gegeben, 

 14 Verordnung vom 1.3.2010, BT-Drs. 17/862.
 15 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 19.11.2008 über Ab-
fälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien 
– AbfRRL, ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3.

 16 Vgl. Eckpunktepapier »Novelle des Kreislauf-
wirtschaft- und Abfallgesetzes«, abrufbar auf der 
Homepage des BMU.
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wenn die kommunalen Entsorgungspflich-
ten nicht mehr unter wirtschaftlich ausge-
wogenen Bedingungen wahrgenommen 
werden können, wobei »Auswirkungen der 
gewerblichen Sammlung auf die Planungs-
sicherheit und die Organisation der öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger (…) be-
sonders zu berücksichtigen (sind)«. Diese 
Präzisierungen scheinen erkennbar den 
Vorgaben der bundesverwaltungsgericht-
lichen Entscheidung im »Altpapierstreit« 
vom 18.6.200917 geschuldet. Schließlich 
enthält die Novelle Vorgaben zur effiziente-
ren Überwachung von Abfallerzeugern und 
Abfallbesitzern (vgl. §§ 46 ff. KrWG-E).

D. Aktualisierung Leitfaden zur Stra-
tegischen Umweltprüfung

Im März 2010 wurde im Auftrag des Um-
weltbundesamtes der Leitfaden zur Stra-
tegischen Umweltprüfung aktualisiert.18 
Dieser Leitfaden enthält Empfehlungen 
für die Durchführung der SUP nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung und richtet sich vorrangig an die 
Planungsträger. Mit dem Leitfaden wird das 

Ziel verfolgt, bundesweit für ein einheit-
liches Verständnis der Inhalte und Anfor-
derungen der SUP zu sorgen und dadurch 
eine einheitliche Qualität zu sichern. Darü-
ber hinaus sollen die Planungsträger unter-
stützt werden.

Dies geschieht vor allem dadurch, dass 
die einschlägigen Vorschriften des UVPG 
dargestellt und kommentiert werden so-
wie Empfehlungen in Bezug auf Verfahren 
und Prüfungspunkte erfolgen. So finden 
sich zum einen detaillierte Ausführungen 
bezüglich des Untersuchungsrahmens 
(§ 14f UVPG), wobei insbesondere auf das 
durchzuführende (Scoping-)Verfahren so-
wie die Festlegung der Inhalte eingegangen 
wird (vgl. B 1 und B 2). Auch wird auf die 
Möglichkeit einer sog. »Abschichtung« von 
Umweltprüfungen im Rahmen eines mehr-
stufigen Verwaltungsverfahrens Bezug ge-
nommen (B 3). 

Desweiteren erfolgt eine ausführliche Er-
läuterung von Anforderungen, die an den 
sog. Umweltbericht zu stellen sind. Hierbei 
werden Schwerpunkte auf die Darstellung 
der notwendigen Beschreibung von Um-
weltauswirkungen gem. § 14g Abs. 2 Nr. 5 

UVPG, der Alternativenprüfung nach § 14g 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2 Nr. 8 UVPG sowie der vor-
läufigen Bewertung der Umweltauswirkun-
gen nach § 14g Abs. 3 UVPG gelegt (C 8).

Zur Veranschaulichung enthält der Leit-
faden überdies verschiedene Arbeitshilfen, 
wie beispielsweise Prüffragen zur Feststel-
lung der SUP-Pflicht sowie der SUP-Vorprü-
fungspflicht oder ein Gliederungsbeispiel 
für den zu erstellenden Umweltbericht.

 17 BVerwGE 134, 154.
 18 Der Leitfaden ist in einer Kurz- sowie in einer 

Langfassung abrufbar auf der Homepage des 
BMU.

– Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG), neu bekannt ge-
macht am 24.2.2010, BGBl. I S. 94

– Kostenverordnung zum Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz (Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz-Kostenverord-

nung – ElektroGKostV), geändert am 
12.3.2010, BGBl. I S. 270

– Futtermittelverordnung, zuletzt geän-
dert am 28.02.2010, BGBl. I S. 191

– Neufassung Gefahrgutverordnung 
See (GGVSee), Bekanntmachung vom 
22.2.2010, BGBl. I S. 238

– Richtlinien zur Förderung von Maß-
nahmen zur Nutzung erneuerbarer En-
ergien im Wärmemarkt, geändert am 
17.2.2010, eBanz AT 24 2010 B1
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TA G U N G S B E R I C H T

Das neue Abfallrecht und die deutsche Industrie
– Berliner Abfallrechtstage 2009 – 

T A G U N G S B E R I C H T

Am 19./20.11.2009 fanden im Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg die Berliner Abfallrechtstage 2009 statt. Erstmals um-
fasste die jährlich stattfindende Veranstaltung zwei volle Tage, so 
dass es möglich war, zahlreiche aktuelle Themen des Abfallrechts 
sehr intensiv zu behandeln. Angesichts der Fülle der Themen ist es 
an dieser Stelle unmöglich, auf sämtliche Vorträge und Diskussi-
onsbeiträge der Tagung einzugehen. Gegenstand des nachfolgen-
den Berichts sollen ausschließlich die Vorträge über Rechtsände-
rungen im Zusammenhang mit der neuen Abfallrahmenrichtlinie 

2008/98/EG und dem erwarteten neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz 
sein. Wichtige weitere Themen, wie etwa die Auswirkungen der 
steuerlichen Gleichbehandlung kommunaler und privater Entsor-
gungsunternehmen, Anforderungen an die Verfüllung minerali-
scher Abfälle oder Neuregelungen der VerpackV und der geplanten 
Industrie-Emissions-Richtlinie müssen leider unberücksichtigt 
bleiben. 

Entgegen der Erwartung der Teilnehmer konnte MinR Dr. Frank 
Petersen in seinem Eröffnungsvortrag noch keinen ersten Entwurf 


